
 
 
 
 

Merkblatt zu Vorsichtsmaßnahmen bei Erörterungsterminen im  
Zusammenhang mit SARS-CoV-2 („Corona“) 

 
 

Das Corona-Virus „SARS-CoV-2“ ist ein neuartiges, ansteckendes Virus, das die Lun-
genkrankheit COVID-19 auslösen kann. Um die Infektionsgefahr nachhaltig zu redu-
zieren, sind insbesondere nachfolgende Vorsichtsmaßnahmen geboten: 
 
 

 Sollten Sie oder eine Begleitperson an Corona erkrankt sein oder corona-typi-
sche Krankheitssymptome (z. B. Husten oder Fieber) aufweisen bzw. in den 
letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person gehabt haben, bitten wir 
zum Schutz der übrigen Beteiligten um unverzügliche telefonische Mitteilung. 
Ein Betreten des Veranstaltungsgebäudes ist in diesem Fall untersagt. 

 

 Vor, während und nach Erörterungsterminen ist ausnahmslos ein Sicherheits-
abstand von mindestens 1,5 Metern (auch auf Gängen oder im Wartebereich) 
zu anderen Personen einzuhalten. Bitte halten Sie sich zu diesem Zweck nicht 
länger als unbedingt erforderlich im Gebäude auf und verlassen Sie das Ge-
bäude unmittelbar nach Schluss der Erörterungstermine. Ansammlungen und 
Gruppenbildungen sind vor, während der Pause und nach der Veranstaltung 
verboten. Dies gilt auch auf Toiletten. 

 

 Um den erforderlichen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zuver-
lässig einzuhalten, bitten wir Sie, nur unbedingt erforderliche Personen zum 
Erörterungstermin mitzubringen. 
 

 Es muss auch beim Eintritt und Verlassen des Veranstaltungsraumes eine 
FFP2-Maske oder eine Maske mit mindestens gleichwertigem genormten Stan-
dard getragen werden. Dies gilt auch am zugewiesenen Sitzplatz. Hiervon aus-
genommen sind die Versammlungsleitung während Durchsagen und Redner 
mit erteiltem Rederecht während Redebeiträgen. Beachten Sie bitte, dass Mas-
ken etc. nicht zu Verfügung gestellt werden können. 

 

 Selbstverständlich bitten wir um die Einhaltung allgemeiner Hygiene- und 
Vorsichtsmaßnahmen entsprechend allgemeiner Empfehlungen (kein Hände-
schütteln, Nieshygiene etc.). 

 
 Erörterungstermine sind nicht öffentlich. Eine Einlasskontrolle findet statt. Wir 

bitten Sie am Eingang Name, Anschrift und Telefonnummer in der vorberei-
teten Anwesenheitsliste zu hinterlassen sowie einen Ausweis mitzubringen. 
Außerdem bitten wir Sie um Bereithaltung eines eigenen Kugelschreibers. 

REGIERUNG 
VON SCHWABEN 


